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28

Amt für Agrarordnung Mönchengladbach
Croonsallee 36 – 40
41061 Mönchengladbach

Ladung

Betr.: Einleitung der Flurbereinigung Dürwiß;
hier: Ladung zur Aufklärungsver-

sammlung nach § 5 Abs. 1
FlurbG

Es ist beabsichtigt im Stadtgebiet der Stadt
Eschweiler ein Flurbereinigungsverfahren nach
§§ 87 ff des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.
März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3990), durchzuführen.

Das vorgesehene Flurbereinigungsgebiet um-
fasst im wesentlichen landwirtschaftliche Flä-
chen nördlich der BAB A 4 zwischen dem Orts-
teil Dürwiß und dem östlich davon gelegenen
Industrie- und Gewerbepark im Norden heran-
reichend an den Kreuzungsbereich Jülicher
Straße (L 238) / Zum Hagelkreuz (K 28) sowie
Flächen südlich der BAB A 4 zwischen den
Ortsteilen Eschweiler und Weisweiler, im Süden
abgegrenzt durch die Hüchelner Straße (K 18).

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hier-
bei um eine vorläufige Begrenzung des Flur-
bereinigungsgebietes handelt, die geändert
werden kann, wenn der Zweck der Flurbereini-
gung dies erfordert.

Zur Aufklärungsversammlung der voraussicht-
lich beteiligten Grundstückseigentümer gemäß
§ 5 Abs. 1 FlurbG über das geplante Flurberei-
nigungsverfahren einschließlich der voraus-
sichtlich entstehenden Kosten (und über den
besonderen Zweck des Verfahrens - § 88 Nr. 1
FlurbG - ) habe ich Termin anberaumt auf

Donnerstag, den 29. April 2004,
um 14.00 Uhr 

im Ratssaal der Stadt Eschweiler, Rathaus-
platz 1 in 52249 Eschweiler.

Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentü-
mer von Grundstücken im vorgesehenen Flur-
bereinigungsgebiet eingeladen.

Eine Karte, aus der die Begrenzung des vor-
gesehenen Flurbereinigungsgebietes ersichtlich
ist, hängt bei der Stadtverwaltung Eschweiler
zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten
des Rathauses (montags bis donnerstags von
7.00 Uhr - 18.00 Uhr und freitags von 7.00 Uhr -
14.00 Uhr), im Bekanntmachungsbereich vor
den Zimmern Nummer 448 bis 451, 4. Etage,
aus.

Mönchengladbach, den 31.03.2004

Amt für Agrarordnung Mönchengladbach

gez. Huber

29

Bekanntmachung 

Wahlrecht zur Europawahl 2004 für Staats-
angehörige der übrigen Mitgliedsstaaten

der Europäischen Gemeinschaft

Am 13.06.2004 findet die Wahl zum Europäi-
schen Parlament statt. 

Wahlberechtigt sind auch alle Staatsangehöri-
gen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft (Unionsbürger), die in der
Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung
innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhal-
ten und die am Wahltage
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. seit mindestens drei Monaten in der
Bundesrepublik Deutschland oder in
den übrigen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft eine Wohnung
innehaben oder sich sonst gewöhnlich
aufhalten,

3. nicht in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in einem übrigen Mitglieds-
staat der Europäischen Gemeinschaft,
deren Staatsangehörigkeit sie besitzen,
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Um das Wahlrecht in der Stadt Eschweiler aus-
üben zu können, müssen Unionsbürger, die in
Eschweiler leben, in das hiesige Wähler-
verzeichnis eingetragen sein.
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Die Aufnahme in das Wählerverzeichnis der
Stadt Eschweiler erfolgt grundsätzlich nur auf
Antrag. Dieser Antrag ist auf einem Formblatt
zu stellen. Entsprechende Antragsformulare
sind beim Wahlamt der Stadt Eschweiler, Rat-
haus, 3. Etage, Zimmer 303, Rathausplatz 1,
52249 Eschweiler kostenlos erhältlich.

Der Antrag muss dem Wahlamt der Stadt
Eschweiler bis spätestens 23.05.2004 ausge-
füllt und unterschrieben vorliegen. Später ein-
gehenden Anträgen kann nicht mehr entspro-
chen werden.
 
Für Unionsbürger, die bereits aufgrund eines
solchen Antrages für die Europawahl 1999 in
das Wählerverzeichnis der Stadt Eschweiler
eingetragen worden sind, ist ein erneuter An-
trag nicht mehr erforderlich.
 
Unionsbürger, die bei Europawahlen vor 1999
in das Wählerverzeichnis der Stadt Eschweiler
eingetragen worden sind oder nach einem
Wegzug ins Ausland wieder in die Bundesre-
publik Deutschland zurückgekehrt sind, müssen
jedoch einen erneuten Antrag stellen.

Im eigenen Interesse sollten sich  Unionsbürger
beim Wahlamt der Stadt Eschweiler erkundi-
gen, ob ein Antrag auf Eintragung ins Wähler-
verzeichnis für sie erforderlich ist.

Das Wahlamt befindet sich im Rathaus der
Stadt Eschweiler, 3. Etage, Zimmer 303, Rat-
hausplatz 1, 52249 Eschweiler.

Für weitergehende Fragen stehen die Mitarbei-
ter/innen des Wahlamtes natürlich gerne zur
Verfügung.

Letztlich möchte ich darauf aufmerksam ma-
chen, dass die o.g. Regelungen in mehreren
Landessprachen in einem Flyer zusammenge-
fasst sind. Dieser Flyer ist beim Wahlamt und
an der Information der Stadt Eschweiler sowie
bei den Mitgliedern des Ausländerbeirats erhält-
lich.

Eschweiler, den  22.03.2004
Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister

Bertram

Wahlaufruf zur 6. Wahl des Europäischen
Parlaments 2004

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 13. Juni 2004 haben wir zum sechsten Mal
Gelegenheit, den demokratischen Aufbaupro-
zess in der Europäischen Union durch unsere
Mitwirkung an der Direktwahl des Europäischen
Parlaments mitzugestalten. Als Bürgermeister
von Eschweiler, einer Stadt, die bereits vor vie-
len Jahren Städtepartnerschaften mit Wattrelos
in Frankreich sowie Reigate & Banstead in
Großbritannien - also zu 2 Städten in der Euro-
päischen Union - geschlossen hat, halte ich das
Ereignis für herausragend und unsere Mitwir-
kung für unverzichtbar. 

Die Europäische Union steht vor großen He-
rausforderungen:

• Am 1. Mai 2004 nimmt die Europäische
Union zehn weitere Staaten, darunter
acht aus Mittel- und Osteuropa auf. Die
größte Erweiterung in der Geschichte
der Gemeinschaft ist von historischer
Tragweite: Sie hebt die machtpolitische
und weltanschauliche Teilung des Kon-
tinents auf und ist insoweit ein weiterer
Baustein zur Sicherung des Friedens in
Europa.

• Die anstehende Erweiterung der Euro-
päischen Union ist ein weiterer Bau-
stein zur Sicherung des Friedens in
Europa.

• Auch wenn der Vertragsentwurf des
Konvents durch die Staats- und Regie-
rungschefs der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union im Dezember letz-
ten Jahres nicht gebilligt worden ist,
kommt dem Europäischen Parlament
im europäischen Entscheidungsgefüge
eine immer stärkere Bedeutung zu.
Bereits seit dem Maastrichter Vertrag
von 1992 gibt es das so genannte Mit-
entscheidungsverfahren, welches im
Europäischen Parlament in der euro-
päischen Gesetzgebung den gleichen
Rang neben dem Ministerrat einräumt.
Durch den Amsterdamer Vertrag von
1997 wurde die Anwendbarkeit des
Mitentscheidungsverfahrens stark aus-
geweitet. Bereits heute kann keine EU-
Verordnung ohne das Europäische
Parlament in Kraft treten. Es ist zustän-
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dig für den gemeinsamen Binnenmarkt,
für Kultur und Bildung, Gesundheit, für
den Daten- und Verbraucherschutz, für
Umwelt, für Arbeit- und Sozialpolitik, für
Verkehr und Zoll, für Entwicklungshilfe
und Kriminalitätsbekämpfung.

• Das Europäische Parlament hat Kon-
trollmöglichkeiten gegenüber der Euro-
päischen Kommission und den Be-
schlüssen des Europäischen Rates im
Bereich des Haushalts. Das Europäi-
sche Parlament hat bei der Hälfte aller
Ausgaben der Europäischen Union das
entscheidende Wort, so beispielsweise
bei der Sozial- und Regionalpolitik, bei
Forschung oder Umwelt. 

Es ist das Anliegen aller deutschen Parteien,
die repräsentative demokratische Anleitung und
Kontrolle der Europäischen Union nicht mehr
über die nationalen Parlamente, sondern auch
über das gemeinsame Europäische Parlament
zu stärken. Wir, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger können dazu beitragen, das Europäi-
sche Parlament zu stärken:

Eine hohe Wahlbeteiligung verschafft den Ab-
geordneten Schubkraft und Legitimation. In be-
sonderer Weise sind gerade wir als Bürgerin-
nen und Bürger partnerschaftlich verbundener
Städte in Europa aufgerufen, uns an den 6. Di-
rektwahlen zum Europäischen Parlament zu
beteiligen. Bekräftigen wir durch unsere Wahl-
beteiligung die Forderung aller europäischen
Bürger nach mehr Demokratie. Gehen wir alle
deshalb am 13. Juni 2004 zur Wahl.

Europa wählen – das Europäische Parla-
ment stärken

Europa einigen – den Frieden sichern

Rudi Bertram
Bürgermeister

Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
als Notvorstand für den
gemeinschaftlichen Jagdbezirk
Eschweiler VI -Lohn-

Bekanntmachung

Der Notvorstand des gemeinschaftlichen Jagd-
bezirkes Eschweiler VI -Lohn- gibt hiermit öf-

fentlich bekannt:

Die Jagdgenossenschaftsversammlung des
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Eschweiler VI
-Lohn- hat in der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung am 23.03.2004 den Beschluss ge-
fasst, an die berechtigten Jagdgenossen einen
Jagdpachtanteil in Höhe von 8,00 € je ha bejag-
barer Fläche auszuzahlen.

Die berechtigten Jagdgenossen werden hiermit
aufgefordert, ihre Ansprüche innerhalb von 4
Wochen nach Erscheinen dieser Bekanntma-
chung beim Bürgermeister der Stadt Eschweiler
als Notvorstand für den gemeinschaftlichen
Jagdbezirk Eschweiler VI -Lohn-, Rathaus, Rat-
hausplatz 1, Zimmer 445a in 52249 Eschweiler,
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift an-
zumelden.

Ansprüche, die nicht bis zu diesem Zeitpunkt
geltend gemacht werden, verfallen der Kasse
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes. Über die
weitere Verwendung entscheidet in diesem Fall
die Jagdgenossenschaftsversammlung.

Eschweiler, den 23. März 2004

Für die Stadt Eschweiler als
Notvorstand für den 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk Eschweiler VI -
Lohn-

Im Auftrag

gez. Färber

Kartierungen des Geologischen Dienstes
NRW

Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen in
Krefeld - ein Landesbetrieb im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Verkehr, Energie und
Landesplanung NRW - wird Arbeiten für die
geowissenschaftliche Landesaufnahme
durchführen.

Zeitraum März-November 2004

Kreis Aachen

Stadt/Gemeinde Eschweiler

Topograpische Karte 5103 Eschweiler
1 : 25 000 Blatt
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Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind
auf Grund des § 2 des Lagerstättengesetzes
vom 04.12.1934 (RGBl. S. 1223) in der Fas-
sung vom 2. März 1974 (BGBl. S. 469) auch
ohne vorherige Anmeldung berechtigt zum Be-
treten von Grundstücken, zur Vornahme von
Untersuchungsarbeiten sowie zum Zutritt zu
Erdaufschlüssen wie Aufgrabungen, Abgrabun-
gen und Steinbrüchen. Sie legitimieren sich
hierbei durch Dienstausweise.

Diese geologische Bestandsaufnahme des Un-
tergrundes ist Teil landesweiter Untersuchun-
gen. Die gewonnenen Daten werden ausge-
wertet und in die Fachinformationssysteme
Geologische Karte, Hydrogeologische Karte
und Rohstoffgeologische Karte eingearbeitet.
Sie stehen als Grundlageninformation für zu-
künftige Planungen zur Verfügung und geben
Auskunft über den Aufbau, die Zusammenset-
zung, die Eigenschaften und das Verhalten des
Untergrundes.

Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine
Handbohrungen notwendig. In Ausnahmefällen
müssen Sondierbohrungen bis zu 30 m Tiefe
durchgeführt werden. Wenn Privatgrundstücke
für diese Sondierbohrungen in Anspruch ge-
nommen werden sollen, werden die Eigentümer
rechtzeitig informiert. Dabei wird auf privatwirt-
schaftliche Belange und die derzeitige Nutzung
der Grundstücke Rücksicht genommen. Etwai-
ge durch die Inanspruchnahme entstehende
Schäden werden nach den allgemeinen gesetz-
lichen Bestimmungen ersetzt.

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei
der Erledigung ihrer Arbeiten im Dienste der
Allgemeinheit zu unterstützen.

Sitzungen des Rates und seiner Ausschüs-
se im Mai und Juni 2004

Dienstag, 04.05.2004, 17.00 Uhr,
Vergabeausschuss,
Rathaus, Raum 8
- nichtöffentlich -

Dienstag, 04.05.2004, 17.30 Uhr,
Werkausschuss,
Rathaus, Raum 7

Dienstag, 04.05.2004, 17.30 Uhr,
Sportausschuss,
Rathaus, Ratssaal

Mittwoch, 05.05.2004, 17.30 Uhr,
Planungs- und Umweltaus-
schuss,
Rathaus, Ratssaal

Donnerstag, 06.05.2004, 17.30 Uhr,
Haupt- und Finanzausschuss,
Rathaus, Ratssaal

Mittwoch, 26.05.2004, 17.30 Uhr,
Stadtrat,
Rathaus, Ratssaal

Dienstag, 15.06.2004, 17.00 Uhr,
Vergabeausschuss,
Rathaus, Raum 8
- nichtöffentlich -

Donnerstag, 17.06.2004, 17.30 Uhr,
Kulturausschuss,
Rathaus, Raum 7

Dienstag, 22.06.2004, 17.30 Uhr,
Rechnungsprüfungsaus-
schuss,
Rathaus, Raum 7
- nichtöffentlich -

Mittwoch, 23.06.2004, 17.30 Uhr,
Sozialausschuss,
Rathaus, Raum 7

Donnerstag, 24.06.2004, 17.30 Uhr,
Planungs- und Umweltaus-
schuss,
Rathaus, Ratssaal

Mittwoch, 30.06.2004, 17.30 Uhr,
Haupt- und Finanzausschuss,
Rathaus, Ratssaal

- Änderungen vorbehalten -


